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Der föderale Rahmen Kanadas

Kanada ist ebenso wie Deutschland ein Bundesstaat und
gilt als eine der „klassischen Föderationen“, wenngleich
sich beide föderalistischen Systeme ständig im Wandel
befinden. Im Jahre 1867 verbanden sich die britischen
Nordamerika-Provinzen Niederkanada und Oberkanada
miteinander zur Kanadischen Konföderation, die sich
nach und nach erweiterte. Heute besteht Kanada aus
zehn Provinzen und drei territorialen Einheiten.

Ausgehend vom CONSTITUTION ACT 1867 – der Verfas-
sung Kanadas – und seiner Erweiterung von 1982 ist der
kanadische Staat föderalistisch organisiert, wofür vor allem
die Verhinderung von Sezessionsauseinandersetzungen
zwischen den vormaligen britischen Kolonien sowie die
friedliche Koexistenz mit der französischsprachigen Mi-
norität, die heute überwiegend in der Provinz Quebec
lebt, ausschlaggebend waren.1

Verfassungsrechtlich werden in Kanada zwei Regie-
rungsebenen unterschieden, eine Bundes- sowie eine
Provinzebene. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere
Regierungsebenen, die allerdings nicht in der Verfassung
des Landes verankert sind. Zum einen ist dies die Ebene
der Territorialregierungen; diese gehören zu jedem der
drei Territorien und entsprechen praktisch den Regierun-
gen der Provinzen, formal sind sie jedoch der Bundesre-
gierung unterstellt. Zum anderen gibt es noch eine Ebe-
ne von Lokalregierungen, die von ihren Provinz- bzw.
Territorialregierungen eingesetzt werden und die über
keinerlei bedeutende Autonomien oder Entscheidungs-
befugnisse verfügen.

Mit den ersten Grundlagen für den kanadischen Fö-
deralismus im CONSTITUTION ACT von 1867 wurden bereits
mit der Gründung erstmals Machtbefugnisse und Mög-
lichkeiten der Einnahmenerhebung der Bundes- sowie
der Provinzregierungen geregelt.2 Inzwischen verfügen
die kanadischen Provinzen sogar über ausgedehnte Zu-
ständigkeiten, so z. B. für das Gesundheitswesen (inkl.
Krankenhäuser, Heilanstalten und Wohlfahrtsverbände),
Haftanstalten, Bildung, Kinderfürsorge wie auch für die
Institutionen der lokalen Ebene. Der Bundesregierung ist
dagegen ursprünglich eine Liste anderer Aufgaben zuge-
ordnet worden, wie u. a. die Regulierung von Handel und

Gewerbe, Postwesen, Zensus und Statistik, Militär,
Hochsee- und Inlandsfischerei, Indianer und Reservate,
Strafrecht sowie der Abschluss internationaler Staatsver-
träge. Zudem fallen der Bundesregierung sämtliche nicht
explizit genannten Provinzzuständigkeiten zu.3 Ausdrück-
lich gemeinsame Zuständigkeiten von Bund und Provin-
zen sind seither bspw. Landwirtschaft und Einwande-
rung. Bezüglich der Einnahmenerhebung unterliegt die
Bundesregierung keinerlei Einschränkungen, Provinzen
dürfen sich dagegen lediglich der „direkten Besteuerung“
bedienen, wozu v. a. die Erhebung von Einkommen- und
Körperschaftsteuer zählt.

Sowohl die nicht eindeutige Definition von „direkter
Besteuerung“ als auch die Entstehung weiterer staat-
licher Aufgaben und die Veränderung der globalen Rah-
menbedingungen haben im Laufe der Zeit zu zahlreichen
Änderungen und Erweiterungen der Zuständigkeiten ge-
führt. So hat sich das Aufgabenspektrum seither für bei-
de Ebenen deutlich vergrößert, sodass die kanadischen
Provinzen im Vergleich zu den deutschen Bundesländern
über deutlich mehr Aufgabenbereiche4 sowie eine höhe-
re Steuerautonomie verfügen. 

Entsprechend ihrer Machtbefugnisse sind sowohl
Bundes- als auch Provinzregierungen für die Gesetz-
gebung wie für die Rechtssprechung in ihren Zuständig-
keitsbereichen verantwortlich. Im Gegensatz zu den
Provinzregierungen bestehen für die Bundesebene aber
durchaus Möglichkeiten, auch Einfluss auf die Politik in
den Provinzen zu nehmen, indem sie über die Initiierung
nationaler Programme mit Direkttransfers an alle Bürger
Kanadas thematisch Zuständigkeiten der Provinzen tan-
gieren kann.5 Außerdem kann sie über Finanztransfers an
die Provinzregierungen Einfluss auf Provinzzuständigkei-
ten nehmen, wenn die Provinzregierungen somit veran-
lasst werden, Bundespolitik in ihre Zuständigkeitsberei-
che zu übernehmen.

Die fiskalföderale Ausgestaltung zwischen Bund
und Provinzen

Das System der fiskalischen Beziehungen zwischen den
Ebenen wurde insbesondere mit dem Aufbau des kana-
dischen Wohlfahrtsstaates ab den 1940er Jahren be-
deutsam.6 Gekennzeichnet ist es seither durch Koopera-
tion, gegenseitiges Vertrauen und Verhandlungen.
Einerseits bedeutet dies für die Provinzen sowohl eine
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recht weitreichende Steuerautonomie als auch große
Ausgabenkompetenzen, andererseits entstehen häufig
Meinungsverschiedenheiten, wie z. B. in der Diskussion
um das Ausmaß fiskalischer Ungleichgewichte zwischen
den Ebenen, bei denen es in den intergouvernementalen
Verhandlungen nicht immer zu einem Konsens kommt.

Kennzeichnend für den kanadischen Fiskalföderalis-
mus sind drei wesentliche Elemente:7

(i) die Besteuerungsvereinbarungen von Bund und Pro-
vinzen,

(ii) die Finanzzuweisungen des Bundes an die Provinzen
sowie

(iii) die Finanzausgleichszahlungen des Bundes.

zu (i): Besteuerungsvereinbarungen von Bund und Pro-
vinzen

Wenngleich die Besteuerungskompetenzen des
Bundes laut Verfassung deutlich weitreichender sind als
die der Provinzen, so haben sowohl die Bundes- als
auch die Provinzregierungen Zugriff auf ein und die-
selbe Steuerbasis, d. h. beide Ebenen können auf wich-
tige Steuerarten wie Einkommen- und Körperschaft-
steuer, aber auch auf die Umsatzsteuer völlig unabhän-
gig und getrennt von einander zugreifen. Damit die
Bürger nicht überbesteuert werden, sind daher koor-
dinierende Abstimmungen wie auch Harmonisierungen
in der Besteuerung durch Bund und Provinzen notwen-
dig. Diese sowie auch quantitative Änderungen der
Transfers von Bundessteuern an die Provinzen erfol-
gen im Rahmen von intergouvernementalen Verhandlun-
gen regelmäßig in Form der sog. FEDERAL-PROVINCIAL TAX

ARRANGEMENTS.8 Beispielsweise übernimmt der Bund
gleichzeitig die Einziehung der Einkommensteuer nach
seinen Bemessungsgrundlagen und Tarifen für die meis-
ten Provinzen (außer Alberta, Ontario und Quebec). 
Andererseits zieht Quebec wiederum die Bundesanteile
an der Umsatzbesteuerung mit ein. In der Folge entsteht
ein großes Geflecht von Steuertransfers, sowohl in Form
von Zuweisungen („cash transfers“) als auch von Punk-
ten für die Steuererhebung („tax points“ bzw. „tax trans-
fers“).

zu (ii): Finanzzuweisungen des Bundes an die Provinzen
Die Kompetenzen für das Sozialwesen liegen in Ka-

nada grundsätzlich bei den Provinzen. Mit verschiede-
nen Finanzzuweisungen unterstützt die Bundesebene je-
doch die Provinzregierungen zudem bei der Finanzierung
besonders bedeutsamer bzw. kostenintensiver Program-
me wie z. B. Gesundheitsfürsorge oder Bildung, um die
Wohlfahrtspolitik im Land insgesamt ausgeglichener zu
gestalten. Einige dieser Zuweisungen wie die nach dem
CANADA HEALTH ACT werden zweckgebunden vergeben,
andere wie die im Rahmen des EQUALIZATION PROGRAM

werden als frei verwendbare Zuweisungen an die Provin-
zen weitergereicht.

Mit einem Anteil von über Dreiviertel an den gesam-
ten Transfers des Bundes an die Provinzen sind die
Transfers für Gesundheit (CANADA HEALTH TRANSFERS,
CHT) und Sozialleistungen (CANADA SOCIAL TRANSFERS,
CST) von besonderer Bedeutung. Sie sind für den Ein-
satz im Gesundheitssystem bzw. für die Finanzierung
von Sozialleistungen und Sozialhilfe, Programmen für
Kleinkinder und höherer Bildung bestimmt. Die genaue
Verwendung des Geldes bleibt den Provinzen überlassen. 

Die Transfers lassen sich in Geld- und Steuertransfers
unterscheiden. Die Steuertransfers existieren seit 1977.
Damals reduzierte die Bundesregierung den Einkom-
mensteuersatz um 13,5 Prozentpunkte und den Körper-
schaftsteuersatz um einen Prozentpunkt. Die Provinzen
erhielten im Gegenzug das Recht, ihre eigenen Einkom-
men- und Körperschaftsteuern zu erhöhen. Die Steuer-
transfers machen etwa 40 % der gesamten Health und
Social Transfers aus. Von dieser Regelung profitiert Alber-
ta in besonderem Maße, da die Bewohner überdurch-
schnittliche Einkommen erzielen. 

Neben den Steuertransfers stellt die Regierung Bar-
mittel bereit. Diese beliefen sich im Rahmen der CHT 
im Jahr 2005/06 auf 19,6 Mrd. C$ und werden kontinu-
ierlich bis auf 30,5 Mrd. C$ im Jahr 2014 anwachsen. 
Die Verteilung aller Transfers erfolgte bisher so, dass 
jede Provinz die gleichen Pro-Kopf-Transfers (bar und
aus Steuern) erhielt.9 Ab dem Haushaltsjahr 2007/08 
erfolgt die Verteilung der CANADA SOCIAL TRANSFERS

jedoch nach einem neuen System. Von nun an erhält
jede Provinz den gleichen Pro-Kopf-Bartransfer, un-
abhängig von der Höhe der Steuertransfers. Im Haushalt
2007/08 waren dies 289 C$ pro Person und rund
9,6 Mrd. C$ insgesamt. Dieser Betrag wird künftig eben-
falls automatisch ansteigen, allerdings erst beginnend ab
dem Haushaltsjahr 2009/10. Damit dürfte Alberta aber
auch perspektivisch überdurchschnittlich viel Geld je Ein-
wohner im Gesundheits- und Sozialbereich zur Verfü-
gung stehen. Das Gesamtvolumen der Gesundheits-
und Sozialtransfers ist in der vergangenen Dekade v. a.
aufgrund der positiven Entwicklung des Bundeshaushal-
tes deutlich gestiegen.10

zu (iii): Finanzausgleichszahlungen des Bundes
Die im Jahre 1957 eingeführten Finanztransfers, die

im Rahmen des EQUALIZATION PROGRAM vom Bundes- in
die Provinzhaushalte fließen, stehen nur den Provinzen zu.
Für die drei nördlichen Territorien wird ein adäquates Be-
rechungsschema angewendet, das TERRITORIAL FORMULA

FINANCING (TFF).11 Der Finanzausgleich in Kanada wird
durch Steuern finanziert, die von der Bundesregierung
erhoben und von allen Bürgern gezahlt werden. Die Mittel
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– im Haushaltsjahr 2008/09 in einer Höhe von 13,6 Mrd.
C$ – fließen dann als ungebundene Zuweisungen an die
Provinzen, d. h. diese sind in der Verwendung der Gelder
völlig frei (vgl. Abb. 1).

Die Finanztransfers begründen sich auf starke Unter-
schiede in der Finanzkraft der Provinzen. Damit jedoch
alle Provinzen „…vernünftige vergleichbare Niveaus an
öffentlichen Leistungen zu vernünftigen vergleichbaren
Niveaus der Besteuerung…“12 anbieten können – unab-
hängig von der Größe ihrer Bevölkerung wie ihrer Steuer-
basis –, erhalten Provinzen mit unterdurchschnittlicher
Finanzkraft Transfers zur Auffüllung ihrer Einnahmen bis
zur Erreichung des nationalen Standards. So war auch
die Provinz Alberta aufgrund einer relativ geringen
Finanzkraft lange Zeit Empfänger von Finanzausgleichs-
leistungen; allerdings sorgte die zunehmende Bedeutung
der Rohstoffeinnahmen für eine deutliche Verbesserung
der Haushaltslage. Im Jahr 1993 verzeichnete die Pro-
vinz letztmalig ein Haushaltsdefizit.

In der jüngeren Vergangenheit erhielten in aller Regel
sämtliche Provinzen mit Ausnahme von Alberta, British
Columbia und Ontario solche Ausgleichsmittel. Im kom-
menden Jahr wird es mit Albertas Nachbarprovinz Sas-
katchewan (vgl. Abb. 2) auch wieder eine vierte Provinz
ohne Ansprüche auf Finanzausgleichstransfers geben,
gegenüber dann sechs begünstigten.

Die wesentlichen Bausteine des Finanzausgleichspro-
gramms sind die Ermittlung des steuerlichen Leistungs-
vermögens (FISCAL CAPACITY) einer jeden Provinz sowie
die Bestimmung eines Vergleichsmaßstabes (NATIONAL

STANDARD).13 Wie bei den Steuertransfers bereits erwähnt
wurde, so sind auch diese Berechnungsschemata regel-
mäßig Gegenstand der intergouvernementalen Verhand-
lungen, was in den vergangenen Jahren immer wieder zu
Reformen des Systems geführt hat, zuletzt 2004 und
2007.14 Seit dem laufenden Haushaltsjahr beruht die Be-
stimmung des NATIONAL STANDARD wieder auf der Ermitt-
lung eines Durchschnittswertes der Pro-Kopf-Einnah-
men über alle zehn Provinzen. Allerdings konnten die
beiden östlichsten Provinzen Neuschottland sowie Neu-
fundland und Labrador die Nichtberücksichtigung ihrer
Einnahmen aus den sog. Atlantik-Abkommen (ATLANTIC

ACCORDS) beibehalten.15 Die Berechnung der FISCAL CAPA-
CITY hingegen ist mit der Reform von 2007 wieder verein-
facht worden, in die Berechnung fließen nunmehr statt
33 nur noch fünf Bemessungsgrundlagen ein.16 Hinter
dem Terminus der FISCAL CAPACITY verbirgt sich die Höhe
der Einnahmen, die eine Provinz erreichen kann, wenn sie
durchschnittliche Steuersätze festschreibt. Die Ermittlung
erfolgt also nicht anhand der tatsächlichen Einnahmen,
sondern es werden hierfür die möglichen Einnahmen he-
rangezogen. Um die Stabilität der Zahlungen zu erhöhen,

Quelle: Canada Department of Finance.

Abbildung1: Zusammensetzung der Cash Transfers 2008/09 und Aufteilung der Finanzausgleichszahlungen
auf Provinzen
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wird die fiskalische Kapazität künftig als Durchschnitt der
Kapazitäten der vergangenen drei Jahre berechnet. Aus-
gleichstransfers erhalten letztendlich alle Provinzen, deren
Einnahmenpotenzial unter dem NATIONAL STANDARD liegt.
Im Gegensatz zum deutschen Länderfinanzausgleich ist
der kanadische also ein rein vertikales Umverteilungssys-
tem ohne jede direkte horizontale Komponente. 

Anders als in Deutschland sind die tatsächlichen Pro-
Kopf-Mittel der kanadischen Provinzen nach dem Finanz-
ausgleich nicht gleich hoch, weil diese ihre tatsächlichen
Steuersätze unabhängig von den für die Ausgleichszah-
lungen angesetzten wählen können. Die Nivellierung der
Finanzkraft aller Regionen – wie in Deutschland – ist
nicht Ziel des Ausgleichs. Demzufolge erhalten arme
Provinzen finanzielle Mittel, während reiche Provinzen
nichts unmittelbar von ihren Einnahmen abgeben müssen.
Alberta ist auf diese Art und Weise vom Finanzaus-
gleichssystem nur indirekt betroffen, da es als mit Ab-
stand finanzstärkste kanadische Provinz weder Zahlun-
gen erhält noch leisten muss. Allerdings führt die
Progressivität des Steuersystems dazu, dass die Ein-
wohner Albertas überproportional von Bundessteuern
belastet werden, aus denen der Finanzausgleich finan-
ziert wird.

Betrachtet man außerdem alle wichtigen Finanzströme
von der Zentralregierung zu den Regionen insgesamt,

also Finanzausgleichsmittel einschließlich CANADA HEALTH

TRANSFERS und CANADA SOCIAL TRANSFERS, so erhält Al-
berta aufgrund seiner hohen Finanzkraft nur in unterpro-
portionalem Umfang Transferleistungen der Zentralregie-
rung. Die Provinz erhält nur rund 6 % aller Bartransfers
bzw. 8,5 % aller Gesamttransfers17, obwohl sie einen Be-
völkerungsanteil von über 10 % aufweist.

Der Haushalt der Provinz Alberta

Einnahmenseite

Die Einnahmen-Situation der Provinz Alberta ist ausge-
sprochen komfortabel. In den vergangenen Jahren wur-
den die Einnahmen deutlich gesteigert, zwischen den
Haushalten 2002/03 und 2005/06 pro Jahr um durch-
schnittlich 18 %. Seither verblieben sie auf hohem Ni-
veau. Dabei hat Alberta insbesondere von den anstei-
genden Weltmarktpreisen für Öl und Gas profitiert, aber
auch von seinem Bevölkerungs- und Einkommens-
wachstum.

Abbildung 3 zeigt die Zusammensetzung der Einnah-
men des Provinzhaushalts von Alberta im Fiskaljahr
2006/07.18 Den größten Anteil machen mit 39 %
(14,7 Mrd. C$) die Steuereinnahmen aus. Etwa die Hälfte

Quellen: Canada Department of Finance (2008); Statistics Canada.

Abbildung 2: Pro-Kopf-Transfers an die Provinzen im Finanzausgleich 2008/09
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davon wird durch die Einkommensbesteuerung gene-
riert. Alberta hat als einzige Provinz einen einheitlichen
Einkommensteuersatz von 10 % des besteuerbaren Ein-
kommens, während alle anderen Provinzen progressiv
steigende Einkommensteuersätze festgeschrieben ha-
ben. Der Körperschaftsteuersatz für Großunternehmen
beträgt ebenfalls 10 % und ist der geringste aller kanadi-
schen Provinzen. Seit dem Jahr 2001 wurde der Körper-
schaftsteuersatz um 5,5 Prozentpunkte gesenkt.19 Die
anderen Steuereinnahmen setzen sich hauptsächlich
aus der Grund-, Tabak- und der Mineralölsteuer zusam-
men, wobei die Grundsteueraufkommen als bedeutende
Finanzierungsquelle für lokale Regierungen (Städte) und
deren öffentliches Leistungsangebot verwendet und se-
parat verwaltet wird. Die Steuersätze Albertas sind im
landesweiten Vergleich niedrig. So ist Alberta die einzige
kanadische Provinz, die zusätzlich zur Umsatzsteuer des
Bundes keine eigene Umsatzsteuer erhebt. Nach Be-
rechnungen der Regierung hätten die Einwohner und
Unternehmen Albertas jährlich pro Kopf zwischen 3.000
und 5.000 C$ Steuern mehr zu zahlen, wenn Alberta
eine Steuerstruktur wie die anderen Provinzen aufweisen
würde. 

Den zweitgrößten Einnahmenblock bilden mit 32 %
die Einnahmen aus nicht-erneuerbaren Ressourcen.
Darunter fallen Gebühren, die für die Gewinnung von Erd-
gas, Rohöl und Bitumen fällig werden, sowie Einnahmen

aus der Verpachtung bislang unerschlossener Gebiete
(Kronland), wobei der gesamte Einnahmenblock äußerst
sensibel auf Preisänderungen bei Öl und Gas reagiert.
Die Regierung schätzt, dass die Veränderung des Ölprei-
ses um einen US-$ je Barrel im Jahresdurchschnitt letzt-
endlich zu Mehr- bzw. Mindereinnahmen von
139 Mill. C$ (im Haushaltsjahr 2007/08) führt. Die rasant
steigenden Weltmarktpreise für Rohstoffe sind daher
mitverantwortlich für die enormen Einnahmensteigerun-
gen der vergangenen Jahre. Immer wieder lagen die
Jahresdurchschnittspreise für Erdöl und Erdgas weit
über den Werten, die für die Erstellung des Provinzhaus-
halts angenommen worden waren. Beispielsweise waren
die Erlöse aus nicht-erneuerbaren Ressourcen im Haus-
haltsjahr 2005/06 um 6,7 Mrd. C$ höher als ursprünglich
prognostiziert. Ursache war eine Unterschätzung des Öl-
preises um fast 18 US-$ je Barrel. Auch in den folgenden
Jahren stellten sich die Schätzungen stets als zu konser-
vativ heraus. Die Einnahmen sind zudem stark abhängig
vom Wachstum der Weltwirtschaft und insbesondere der
Ökonomie der Vereinigten Staaten als Hauptabnehmer
der Rohstoffe, aber auch vom Wechselkurs des kanadi-
schen Dollar zum US-Dollar.

Noch im Haushaltsjahr 2005/06 waren die Erlöse 
aus nicht-erneuerbaren Ressourcen die wichtigste Ein-
nahmequelle und waren mit 14,3 Mrd. C$ (41% der
Gesamteinnahmen) höher als die Steuereinnahmen von

Quelle: Government of Alberta (2007a).

Abbildung 3: Anteile der Einnahmenarten an den Gesamteinnahmen
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12,2 Mrd. C$ (34 %). Im Jahr darauf überstiegen die
Steuereinnahmen hingegen bereits die Einnahmen aus
nicht-erneuerbaren Ressourcen und die Provinzregie-
rung von Alberta plant auch für die Zukunft, den Anteil
der Steuereinnahmen am Gesamthaushalt zu erhöhen.
Dabei wirken sich das anhaltende Bevölkerungs-, Ein-
kommens- und Wirtschaftswachstum positiv aus. So
lagen im Haushaltsjahr 2006/07 die Steuereinnahmen
um mehr als 3 Mrd. C$ höher als im Vorjahr. Auch für das
folgende Fiskaljahr zeichnet sich eine solche Entwicklung
ab.20

Transfers der kanadischen Regierung machen 8 %
des Haushalts von Alberta aus. Der Großteil davon sind
Gesundheits- und Sozialtransfers. Außerdem sind hierzu
Transferzahlungen für Landwirtschaft und Infrastruktur-
projekte zu zählen. Alberta erhält aber keine Mittel aus
dem Finanzausgleich.

Weitere 8 % der Einnahmen stammen aus staatli-
cher Investitionstätigkeit. So gehört der Provinz Alberta
ein Fonds mit einem Vermögen von gegenwärtig
16,6 Mrd. C$, der aus den Ressourceneinnahmen finan-
ziert worden ist. Der Fonds hat das Ziel, auch zukünftige
Generationen am Ressourcenreichtum teilhaben zu las-
sen. Weitere Fonds dienen zur Finanzierung von For-
schung und Entwicklung oder stellen den Kommunen
günstige Kredite zur Verfügung.

Zur letzten Position, den anderen Einnahmen, zählen un-
ter anderem Beiträge zur (freiwilligen) Krankenversiche-
rung und Abgaben auf Glücksspiele.

Seit dem Haushaltsjahr 1994/95 erwirtschaftete die
Provinz Alberta ausnahmslos Haushaltsüberschüsse.
Diese beliefen sich im Jahr 2006/07 auf 8,5 Mrd. C$,
werden aber im gerade abgelaufenen Haushaltjahr deut-
lich geringer ausfallen. In den letzten fünf Jahren sum-
mierten sich die Überschüsse auf etwa 30 Mrd. C$. Seit
2004/05 ist Alberta schuldenfrei. 

Ausgabenseite

Den Einnahmen von 38,017 Mrd. C$ standen im Fis-
kaljahr 2006/07 Ausgaben im Gesamtumfang von
29,507 Mrd. C$ gegenüber. Neben den in Abbildung 4
dargestellten Ausgaben ergab sich für die Provinz Alber-
ta ein Haushaltsüberschuss in Höhe von 8,51 Mrd. C$
bzw. 28,8 % der Gesamtausgaben.

Die beiden Investitionsschwerpunkte der Bundesre-
gierung – Bildung und Sozialangelegenheiten –  stellen auch
in Alberta die bedeutendsten Ausgabenkategorien dar.
Insgesamt entfielen in Alberta fast drei Viertel aller Ausga-
ben auf diese Aufgabenbereiche. Mit knapp 37 % nimmt
dabei der Bereich Gesundheit den größten Anteil ein.
Weitere 10 % der Ausgaben entfallen auf Sozialleistungen. 

Quelle: Government of Alberta (2007).

Abbildung 4: Anteile der Ausgabenarten an den Gesamtausgaben
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Hinzu kommen mit 27 % der Bereich Bildung, womit die-
sem Schwerpunkt ebenfalls ein stark überdurchschnittli-
ches Gewicht zufällt. Zudem investiert Alberta einen er-
heblichen Teil seiner Haushaltsüberschüsse in öffentliche
Fonds, die in den Bereichen Gesundheit, Bildung und
Forschung tätig sind.

Im Jahr 2006/07 entfielen reichlich 18 % aller Ausga-
ben auf den Bereich Transport und Infrastruktur, Land-
wirtschaft, Ressourcenmanagement und Wirtschaftsför-
derung sowie Schutz von Personen und Eigentum. 

Von eher geringerer Bedeutung – in Bezug auf das
Gesamtbudget – waren im vorletzten Haushaltsjahr in

Alberta dagegen verschiedene Ausgabenbereiche wie
bspw. Erholung und Kultur und Umwelt, aber auch Re-
gionalentwicklung und Wohnungswesen. Ebenfalls sind
die Ausgaben für die Provinzadministration sehr gering
gewesen, genau wie die Ausgaben für Zinsverpflichtun-
gen, was die Schuldenfreiheit von Alberta auch auf der
Ausgabenseite des Haushaltes widerspiegelt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zusammenset-
zung der Ausgaben nach Funktionen nur gering verän-
dert. Der Anteil der Gesundheitsausgaben stieg um etwa
einen Prozentpunkt und liegt damit im Trend der Vor-
jahre. Seit über einer Dekade nimmt der Anteil der

Quellen: Statistisches Bundesamt (2007), Statistics Canada (2008), Canada Department of Finance (2007), Government of Alberta (2007),
Freistaat Sachsen (2007). 

Tabelle 1: Ausgewählte Eckdaten von Alberta und Sachsen im Vergleich 

Kennzahlen Freistaat Sachsen Provinz Albertac

Fläche 
(in km2)

18.418 640.045

Einwohnera

(31.12.2007, in Mill.)
4,22 3,5

Bevölkerungswachstumb

(2007, in %)
–0,7 4,1

BIP 
(in € pro Kopf, 2007, nominal)

21.821 51.722

Ber. Einnahmen 
(in € pro Kopf, 2006d bzw. 2006/07e)

3.853 8.236

Ber. Ausgaben 
(in € pro Kopf, 2006d bzw. 2006/07e)

3.724 6.303

Schuldenbestand 
(in € pro Kopf, am 31.12.2006)

2.728 0

Wichtigste Einnahmequellen - Umsatzsteueranteile
- Einkommen- und Körper-

schaftsteueranteile
- Zuweisungen

- Einkommensbesteuerung
- Abbau nicht-erneuerbarer 

Ressourcen 

Größte Ausgabenpositionen - Bildung, Wissenschaft, Kultur
- Soziale Sicherung
- Verkehrs-/Nachrichtenwesen
- Zinszahlungen
- Transfers an die kommunale 

Ebene

- Gesundheit
- Bildung
- Soziales

a) Am 01.01.2008, vorläufig (für Sachsen) bzw. Schätzung (für Alberta). – b) Zum Vorjahr. – c) Umrechnung von C$ in € erfolgt mit durch-
schnittlichen jährlichen Wechselkursen (www.oanda.com). – d) Am 31.12.2006. – e) Haushaltsjahre schließen in den kanadischen Pro-
vinzen stets zum März eines Jahres ab.
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Ausgaben für Gesundheit stetig zu. Noch vor zehn Jah-
ren machten sie rund 28 % der Ausgaben aus, mittler-
weile ist dieser Wert auf 37 % gestiegen. Die Bedeutung
der Bildungsausgaben nahm ebenfalls zu, allerdings
schwanken diese seit längerer Zeit um einen Mittelwert
von 27 %. Aufgrund der ausgesprochen guten finanziel-
len Situation Albertas sank der Anteil der Zinsverpflich-
tungen weiter, wodurch sich eine langjährige Entwick-
lung fortsetzt.21

Struktur der öffentlichen Haushalte von Alberta im
Vergleich zu Sachsen

Ein Vergleich des öffentlichen Haushaltes des Bundes-
landes Sachsen mit dem der Provinz Alberta ist nur
schwierig durchzuführen, da die Rahmenbedingungen
sehr unterschiedlich sind. Zwar bewegen sich die Ein-
wohnerzahlen noch in einer ähnlichen Dimension, allein
in Bezug auf die Ausdehnung des Gebietes übertrifft die
Provinz Alberta den Freistaat Sachsen um den Faktor
35. Aus der daraus resultierenden deutlich niedrigeren
Bevölkerungsdichte sowie einer stärkeren Urbanisierung
der Bevölkerung Albertas folgen daher recht gegensätz-
liche Notwendigkeiten bezüglich der Versorgung der 
Bevölkerung in der Fläche. Die höhere Konzentration der
Bevölkerung in städtischen Räumen geht einher mit ent-
gegengesetzten demographischen Entwicklungen: Wäh-
rend Alberta in den letzten Jahren stark gewachsen ist
und auch künftig – insbesondere durch innerkanadische
Zuwanderung – von positiven Wachstumsraten ausge-
hen kann, ist die Bevölkerung Sachsens stark rückläufig.

Ebenso unterscheiden sich die beiden Partnerländer
hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft, die – am Bruttoinlands-
produkt pro Kopf gemessen – in Alberta mehr als dop-
pelt so hoch ist wie in Sachsen. Ursächlich hierfür ist ins-
besondere auch die Struktur der Wirtschaftssektoren.22

Erwartungsgemäß weisen daher auch die öffentli-
chen Haushalte der beiden Länder deutliche Unterschie-
de auf. So sind die Pro-Kopf-Einnahmen Albertas mehr
als doppelt so hoch wie die Sachsens. Den Großteil der
Einnahmen generiert die Provinz aus Steuereinnahmen
sowie Einnahmen aus dem Abbau nicht-erneuerbarer
Ressourcen. Aufgrund der höheren Einnahmen überstei-
gen zwar auch die Ausgaben Albertas die sächsischen
sehr deutlich. Im Gegensatz zu Sachsen wies Alberta im
Haushaltsjahr 2006/07 aber bereits zum 13. Mal in Fol-
ge einen deutlichen Haushaltsüberschuss auf. Die be-
deutendsten Ausgabenkategorien sind für Alberta Ge-
sundheit, Bildung und Soziales.

Seit dem Haushaltsjahr 2004/05 ist die Provinz
schuldenfrei. Sachsen ist dagegen zwar eines der deut-
schen Bundesländer mit den geringsten Pro-Kopf-

Schulden, allerdings summierten sich diese zum Ende
des Jahres dennoch immerhin auf 2.728 €.
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